
Regelung für Aushilfen und Ferienvertretungen im Bistum Chur 

 

Befristete Aushilfen und Ferienvertretungen im Bistum Chur 

Gemäss Beschluss der Deutschsprachigen Ordinarienkonferenz DOK gilt im Bistum Chur 
folgende Regelung: (https://www.kirchenzeitung.ch/article/deutschschweizer-bistuemer-
24241) 

Abklärungen Ferienvertretungen durch ausländische Priester 

Da Ferienvertretungen von Priestern in Seelsorgeräumen nicht über die diözesanen 
Personalabteilungen abgewickelt werden können, hat die DOK an ihrer Sitzung vom 17. Mai 
2022 im Rahmen der Präventionsmassnahmen folgenden Beschluss gefasst: 

• Die pastoralen Leitungen in den Seelsorgeräumen bzw. die Oberinnen der 
Frauenklöster fordern bei ausländischen Priestern, die als Ferienvertretungen 
vorübergehend in der Schweiz Dienste übernehmen, beim zuständigen Bischof bzw. 
Ordensobern eine Unbedenklichkeitserklärung ein. 

• Zugleich verlangen sie eine Kopie des gültigen Celebrets (nicht älter als ein Jahr). 
• Unbedenklichkeitserklärung und Kopie des Celebrets müssen im Archiv des 

Seelsorgeraums oder des Klosters aufbewahrt werden. Dieser Beschluss ist ab dessen 
Publikation in Kraft gesetzt und ab dem 1. Juli 2022 umzusetzen. 

Grundsätzlich sind Aushilfen aus dem Bistum Chur oder mit Wohnsitz in der Schweiz für den 
Verkündigungsdienst beizuziehen.  Bei Priestern, die nicht bekannt sind, ist nach einem 
gültigen Celebret zu fragen. Im Zweifelsfall empfiehlt sich eine Nachfrage bei der Stabsstelle 
Personal: personal@bistum-chur.ch, da zum Schutz der Gläubigen einigen Priestern die 
Ausübung ihrer Dienste untersagt ist. 

Die Stabsstelle Personal des Bistums Chur weist die Verantwortlichen der 
staatskirchenrechtlich zuständigen Behörden und der kirchlichen Vorgesetzten zusätzlich auf 
folgende zu beachtende gesetzliche Vorschriften hin: Die zuständige Anstellungsbehörde ist 
verpflichtet, bei den zuständigen kantonalen Ämtern (Amt für Wirtschaft und Arbeit, 
Migrationsamt) die entsprechende Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung einzuholen. 
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